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Allgemeine Richtlinien

I. Wirtschaftssektoren1)

Banken (MFIs)

Unternehmen und Privatpersonen

Versicherungsunternehmen

Sonstige Finanzierungsinstitutionen

Sonstige Unternehmen

Privatpersonen Nichtbanken (Nicht-MFIs)

Organisationen ohne Erwerbszweck

Úffentliche Haushalte

Zentralregierungen

Sonstige Îffentliche Haushalte

Ausland

AuslÌnder sind natÏrliche und juristische Personen mit gewÎhnlichem Aufenthalt, Hauptnie-

derlassung oder Sitz im Ausland.

1 AuslÌndische Banken

Unter auslÌndischen Banken sind Institute mit Sitz oder Ort der Leitung im Ausland zu ver-

stehen, die in dem betreffenden Land als Bank gelten. Hierzu zÌhlen auch Zweigstellen in-

lÌndischer Banken im Ausland, und zwar auch die des berichtenden Instituts, nicht jedoch

inlÌndische Zweigstellen und ReprÌsentanzen auslÌndischer Banken. Zu den auslÌndischen

Banken gehÎren auch auslÌndische WÌhrungsbehÎrden/Notenbanken einschlieÞlich der No-

tenbanken der EWU-MitgliedslÌnder und der EZB (siehe Verzeichnis S. 485). Im Bereich der

gesamten EuropÌischen Union sind als Banken nur MFIs zu erfassen.
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2 AuslÌndische Unternehmen und Privatpersonen

(einschlieÞlich Organisationen ohne Erwerbszweck, ohne internationale Organisationen)

Hierzu zÌhlen auch auslÌndische Niederlassungen inlÌndischer Unternehmen, nicht jedoch

inlÌndische Niederlassungen auslÌndischer Unternehmen.

Anstalten und Einrichtungen von auslÌndischen Îffentlichen Haushalten oder von Organisa-

tionen ohne Erwerbszweck, die im eigenen Namen wirtschaften und Kredite aufnehmen,

sind wie Unternehmen zu behandeln.

Zu den auslÌndischen Privatpersonen gehÎren auch Mitglieder der im Inland stationierten

auslÌndischen Truppen (einschlieÞlich des Zivilpersonals) sowie deren FamilienangehÎrige.

Dagegen sind die im Inland wohnenden auslÌndischen Arbeitnehmer in der Regel als InlÌn-

der anzusehen.

3 AuslÌndische Îffentliche Haushalte

^ AuslÌndische Zentralregierungen einschlieÞlich ihrer diplomatischen und konsularischen

Vertretungen im Inland sowie Dienststellen von StationierungsstreitkrÌften.

^ AuslÌndische sonstige Îffentlichen Haushalte. Hierzu zÌhlen sonstige auslÌndische Ge-

bietskÎrperschaften sowie auslÌndische Sozialversicherungen. Ferner sind hierunter alle

internationalen Organisationen auszuweisen (siehe Verzeichnis S. 479 f.).

Anstalten und Einrichtungen auslÌndischer Îffentlicher Haushalte, die im eigenen Namen wirtschaften und Kre-
dite aufnehmen, siehe Ziffer 2

EuropÌische Zentralbank (EZB) siehe Ziffer 1

II. LÌnder

In die Gliederung nach LÌndern sind auch die EWU-MitgliedslÌnder einzubeziehen. Interna-

tionale Organisationen sind jeweils wie ein Land zu behandeln. Positionen gegenÏber No-

tenbanken der EWU-MitgliedslÌnder sind in der LÌnderspalte ihres Sitzlands, Positionen ge-

genÏber der EZB in einer eigenen LÌnderspalte ,,EZB`̀ (SchlÏsselnummer 918) anzugeben.

III. WÌhrungen

InlandswÌhrung ist der Euro. Alle anderen WÌhrungen gelten als FremdwÌhrungen.
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IV. Inhalt und Form der Meldungen

1 Auslandsstatus

In der monatlichen Meldung ,,Auslandsstatus`̀ sind Aktiv- und Passivpositionen gegenÏber

auslÌndischen Banken, Unternehmen und Privatpersonen sowie Îffentlichen Haushalten

auszuweisen.

Die hier auszuweisenden VermÎgenswerte sind grundsÌtzlich in der gleichen Weise den

BÏchern des berichtenden Instituts zu entnehmen wie die in der Meldung zur monatlichen

Bilanzstatistik. FÏr die Abgrenzung der einzelnen Sachpositionen, die Fristengliederung und

alle allgemeinen Ausweisfragen gelten die Richtlinien fÏr die Meldungen der MonetÌren Fi-

nanzinstitute zur monatlichen Bilanzstatistik sinngemÌÞ.

Die GesamtbetrÌge der Auslandsaktiva und der Auslandspassiva (Vordrucke Auslandsaktiva

bzw. Auslandspassiva Blatt 1 und Blatt 2, jeweils Spalte 1) sind dem Euro-Rechenwerk des

berichtenden Instituts zu entnehmen, wobei FremdwÌhrungen ^ entsprechend der Rege-

lung fÏr die monatliche Bilanzstatistik ^ zum Referenzkurs am Meldestichtag in Euro umzu-

rechnen sind. Die gegenÏber einzelnen LÌndern oder einzelnen internationalen Organisa-

tionen bestehenden Aktiva und Passiva sind in besonderen Spalten anzugeben, und zwar

jeweils in 1 000 Einheiten der WÌhrung, auf die sie lauten. Auf Antrag kann dem berich-

tenden lnstitut gestattet werden, alle WÌhrungsbetrÌge in Euro einzusetzen, wenn es sich

ausdrÏcklich schriftlich verpflichtet, die Umrechnung zum Referenzkurs am Meldestichtag

vorzunehmen. Auch der umgerechnete Gegenwert ist fÏr jeden auf eine bestimmte WÌh-

rung lautenden Betrag in einer gesonderten Land/WÌhrungs-Spalte zu melden, in deren

Kopf die betreffende WÌhrungsbezeichnung einzusetzen ist.

Die Reihenfolge, in der die Land/WÌhrungs-Kombinationen aufgefÏhrt werden (zum Bei-

spiel ein Land beziehungsweise eine internationale Organisation und alle in Verbindung da-

mit vorkommenden WÌhrungen oder eine WÌhrung und alle in Verbindung damit vorkom-

menden LÌnder beziehungsweise internationalen Organisationen), bleibt dem berichtenden

Institut Ïberlassen. Es muss sichergestellt sein, dass zum einen jede Land/WÌhrungs-Kom-

bination nur einmal aufgefÏhrt wird, zum andern auch alle in der Summenspalte enthalte-

nen EinzelbetrÌge in einer der Land/WÌhrungs-Kombinationen erfasst sind. LieferansprÏ-

che und -verbindlichkeiten aus Edelmetall-LeihgeschÌften und -darlehen sowie Forderungen

und Verbindlichkeiten aus Edelmetallkonten sind in den Auslandsstatus nicht einzubezie-

hen.
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FÏr LÌnder, internationale Organisationen und WÌhrungen sind in den Verzeichnissen auf

S. 474 ff. die zugehÎrigen SchlÏsselzahlen beziehungsweise ISO-Codes aufgefÏhrt, die fÏr

die elektronische Ûbertragung der Meldungen benÎtigt werden.

Von den Meldepflichtigen ist jeweils eine Meldung fÏr den im Inland gelegenen Teil des In-

stituts einzureichen, die das gesamte vom Inland aus getÌtigte AuslandsgeschÌft des Insti-

tuts umfasst (siehe S. 338). Ferner sind Meldungen fÏr die Zweigstellen im Ausland einzu-

reichen, die deren AuslandsgeschÌft umfassen, wobei die Angaben fÏr die im gleichen

Sitzland gelegenen Niederlassungen jeweils in einer Meldung zusammenzufassen sind (sie-

he S. 345). DarÏber hinaus sind Meldungen Ïber den Auslandsstatus der AuslandstÎchter

abzugeben, wobei fÏr jedes Tochterinstitut (einschlieÞlich seiner Zweigstellen) eine geson-

derte Meldung zu erstatten ist (siehe S. 346).

2 Status FremdwÌhrung (Anlage FW)

Im Rahmen dieser Erhebung sind die auf FremdwÌhrung lautenden Positionen gegenÏber

InlÌndern nach Arten, Fristen und Sektoren zu untergliedern; auÞerdem sind begebene ^

bÎrsenfÌhige und nicht bÎrsenfÌhige ^ Schuldverschreibungen, die auf FremdwÌhrung lau-

ten, in dieser Meldung anzugeben und nach Fristigkeiten aufzugliedern. Positionen in den

WÌhrungen US-Dollar, Japanischer Yen, Schweizer Franken, Pfund Sterling, Schwedische

Krone und DÌnische Krone sind gesondert auszuweisen.

Die Anlage FW ist von HÌusern mit Auslandsfilialen nur fÏr den Inlandsteil des Instituts

einzureichen.
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Richtlinien zum monatlichen Auslandsstatus
der inlÌndischen Banken (MFIs)

I. Vordruck Auslandsaktiva Blatt 1 (R11) und Vordruck Auslandsaktiva Blatt 2 (R12)

Position 010 Noten und MÏnzen in FremdwÌhrung

Hier sind nur gesetzliche Zahlungsmittel von LÌndern auÞerhalb der WÌhrungsunion ^ je-

doch ohne GoldmÏnzen, auch wenn es sich formal um gesetzliche Zahlungsmittel handelt ^

auszuweisen. Eine Aufgliederung nach WÌhrungen ist nicht vorzunehmen.

Position 123 Forderungen an AuslÌnder

Alle nicht in bÎrsenfÌhigen Wertpapieren verbrieften Forderungen an AuslÌnder sind hier

entsprechend der im Meldevordruck vorgesehenen Gliederung nach Wirtschaftssektoren

und Fristigkeiten anzugeben. Hierzu gehÎren auch Forderungen an rechtlich unselbstÌndi-

ge Niederlassungen deutscher Unternehmen und Banken im Ausland; sie sind jeweils dem

Land zuzuordnen, in dem die Niederlassung ihren Sitz hat.

InlÌndische Zweigstellen auslÌndischer Banken haben hier auch ihre Forderungen an die

Zentrale und die Schwesterfilialen im Ausland auszuweisen. Banken mit Zweigstellen im

Ausland haben hierunter in der Meldung fÏr den Inlandsteil des Instituts auch ihre Forde-

rungen an die Zweigstellen im Ausland (mit Ausnahme des zur VerfÏgung gestellten Be-

triebskapitals, siehe gleich lautende Position 142) zu zeigen.

Meldung Ïber die Auslandsfilialen siehe S. 345

,,Auslandswechsel`̀ siehe Position 206

Position 124 AuslÌndische Schatzwechsel und unverzinsliche Schatzanweisungen

In dieser Position sind Schatzwechsel und unverzinsliche Schatzanweisungen sowie Ìhnli-

che Schuldtitel auslÌndischer Îffentlicher Emittenten auszuweisen, die unter Diskontabzug

hereingenommen wurden und zur Refinanzierung bei den Zentralnotenbanken der Nieder-

lassungslÌnder der Bank zugelassen sind. Die Papiere sind unter der WÌhrung, auf die sie

lauten, und unter dem Land, in dem der Emittent seinen Sitz hat, zu erfassen.

Als ,,NiederlassungslÌnder der Bank`̀ gelten alle LÌnder ^ einschlieÞlich des Hauptniederlassungslands ^, in denen
das Institut BankgeschÌfte betreibt, Dienstleistungen anbietet oder aus anderen GrÏnden prÌsent ist, und zwar
unbeschadet der Form (Niederlassung, Zweigstelle, ReprÌsentanz), in der es im jeweiligen Land tÌtig wird.
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Positionen 125, 126 und 127 Geldmarktpapiere

Hier sind bÎrsenfÌhige Schatzwechsel, Schatzanweisungen und andere Geldmarktpapiere

(Commercial Paper, Euro-Notes, Certificates of Deposit, Bons de Caisse und Ìhnliche ver-

briefte Rechte mit einer ursprÏnglichen Laufzeit bis zu einem Jahr einschlieÞlich) auslÌndi-

scher Emittenten auszuweisen, soweit sie nicht zur Position 124 ,,AuslÌndische Schatz-

wechsel...`̀ gehÎren. Einzubeziehen sind auch die Schuldverschreibungen des ESZB; sie

sind unter der SchlÏsselnummer der EZB (918) auszuweisen.

Positionen 129 bis 140 Andere auslÌndische Wertpapiere

Hier sind die eigenen BestÌnde an Wertpapieren von auslÌndischen Emittenten aufzuneh-

men, zum einen bÎrsenfÌhige Anleihen und Schuldverschreibungen, zum andern Aktien

und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere (darunter Anteile an auslÌndischen Geld-

marktfonds), soweit sie nicht unter der Position 141 ,,Beteiligungen und Anteile an verbun-

denen Unternehmen im Ausland`̀ auszuweisen sind.

Die Papiere sind unter der WÌhrung, auf die sie lauten, und unter dem Land, in dem der

Emittent seinen Sitz hat, auszuweisen. Auf FremdwÌhrung lautende Wertpapiere von inlÌn-

dischen Emittenten im Bestand des berichtenden Instituts sind nicht hier, sondern unter

den jeweiligen Positionen auf der Anlage FW auszuweisen.

Nicht bÎrsenfÌhige Schuldverschreibungen im Bestand sind nicht hier, sondern unter den

Positionen 101 bis 120 ,,Forderungen....`̀ zu erfassen.

Position 141 Beteiligungen und Anteile an verbundenen Unternehmen im Ausland

Hierher gehÎren alle Beteiligungen und Anteile an verbundenen Unternehmen im Aus-

land, unabhÌngig davon, ob sie in Wertpapieren verbrieft sind oder nicht.

Position 142 Betriebskapital in auslÌndischen Zweigstellen

Hier ist das den auslÌndischen Zweigstellen zur VerfÏgung gestellte Betriebskapital, das in

der monatlichen Bilanzstatistik in Position 176 ,,Ïbrige Aktiva`̀ enthalten ist, gesondert

auszuweisen.
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Position 143 Sonstige Auslandsaktiva

Hier sind alle bilanzierungspflichtigen finanziellen Auslandsaktiva aufzunehmen, die sich

nicht in die Positionen 010 bis 142 eingliedern lassen (zum Beispiel an auslÌndischen BÎr-

sen erworbene Optionsrechte, an auslÌndische BÎrsen gezahlte Sicherheitsleistungen fÏr

noch nicht abgewickelte Terminmarktpositionen sowie der Bestand an Auslandswechseln).

Zusatzangaben zu Auslandsaktiva

Position 201 Forderungen an Zentralnotenbanken/WÌhrungsbehÎrden

Hier sind die in den Positionen 101 bis 104 ,,Forderungen an auslÌndische Banken ...`̀ ent-

haltenen Forderungen an auslÌndische Zentralnotenbanken/WÌhrungsbehÎrden gesondert

auszuweisen. Hierzu gehÎren auch Forderungen an die Notenbanken der EWU-Mitglieds-

lÌnder und an die EZB (Verzeichnis mit zugehÎrigen LÌnderschlÏsseln siehe S. 485).

Position 202 Forderungen mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr

Hier sind die in Position 123 ,,Forderungen an AuslÌnder`̀ enthaltenen Forderungen mit ei-

ner Restlaufzeit bis zu 1 Jahr auszugliedern. Hierunter fallen sowohl ursprÏnglich als lang-

fristig vereinbarte Forderungen, deren Restlaufzeit inzwischen bis auf ein Jahr oder weni-

ger abgeschmolzen ist, als auch ursprÏnglich als kurzfristig vereinbarte Forderungen, deren

Laufzeit von vornherein ein Jahr oder weniger betrug. Hierzu zÌhlen auch Kontokorrent-

kredite. Bei Forderungen mit RÏckzahlungen in regelmÌÞigen Raten sind die innerhalb der

nÌchsten zwÎlf Monate fÌlligen TeilbetrÌge anzugeben.

Position 203 Unwiderrufliche Kreditzusagen

Hier sind die gegenÏber AuslÌndern eingegangenen unwiderruflichen Verpflichtungen, die

in der monatlichen Bilanzstatistik in der Position 390 enthalten sind, gesondert auszuwei-

sen. Eine Aufgliederung nach einzelnen WÌhrungen ist nicht erforderlich, vielmehr kÎnnen

die Angaben in Euro erfolgen.

Position 204 Marktwert der Anleihen und Schuldverschreibungen am Jahresende

Diese Position muss ab Dezember 2006 nicht mehr gefÏllt werden.

Position 205 Marktwert der Aktien und sonstigen Wertpapiere am Jahresende.

Diese Position muss ab Dezember 2006 nicht mehr gefÏllt werden.
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Position 206 Auslandswechsel

Hier sind die in Position 143 ,,Sonstige Auslandsaktiva`̀ enthaltenen im Bestand befindli-

chen Wechsel auszuweisen, die auf AuslÌnder gezogen (bei Solawechseln: von AuslÌndern

ausgestellt) sind. Hierbei spielt es keine Rolle, ob die Wechsel von InlÌndern oder von Aus-

lÌndern eingereicht wurden oder wo sie zahlbar sind.

Meldung Ïber die Auslandsfilialen siehe S. 345

Status FremdwÌhrung (Anlage FW) siehe S. 344

II. ErgÌnzung zu Vordruck Auslandsaktiva Blatt 1 (R11) und zu Vordruck Auslands-

aktiva Blatt 2 (R12)

VerÌnderungen der Forderungen durch Bewertungskorrekturen im Berichtsmonat

Hier sind alle Zu- oder AbgÌnge bei Forderungs- und WertpapierbestÌnden auszuweisen,

die aus Bewertungskorrekturen im Berichtsmonat resultieren; AbgÌnge sind durch ein ne-

gatives Vorzeichen kenntlich zu machen.

Als Bewertungskorrekturen sind zu berÏcksichtigen:

^ VerÌnderungen von Einzelwertberichtigungen sowie im Berichtszeitraum vorgenom-

mene Abschreibungen und/oder Zuschreibungen auf Not leidende Forderungen,

^ Neubewertungen von Wertpapieren wegen MarktwertÌnderungen.

WertÌnderungen auf Grund von WechselkursÌnderungen sind nicht einzubeziehen.

Bewertungskorrekturen sind nur in dem Monat bzw. den Monaten auszuweisen, in dem/

denen sie bei den gemeldeten Bestandsangaben tatsÌchlich vorgenommen worden sind.

Falls im Berichtszeitraum keine VerÌnderungen von Einzelwertberichtigungen vorkamen

oder keine Abschreibungen und/oder Zuschreibungen auf Not leidende Forderungen vor-

genommen wurden, kann der Vordruck ,,VerÌnderung der Forderungen durch Bewertungs-

korrekturen im Berichtsmonat`̀ entfallen; ,,Fehlanzeigen`̀ sind nicht erforderlich.

Hinweis: Die EinfÏhrung der Vordrucke fÏr den Ausweis von Bewertungskorrekturen be-

deutet nicht, dass kÏnftig ^ abweichend von der Ïblichen Bewertungspraxis des berichten-

den Instituts ^ Bewertungen der BestÌnde regelmÌÞig vorzunehmen sind.
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III. Vordruck Auslandpassiva Blatt 1 (R21) und Vordruck Auslandspassiva Blatt 2

(R22)

Position 353 Verbindlichkeiten gegenÏber AuslÌndern (ohne Spareinlagen)

Alle nicht in Wertpapieren verbrieften Verbindlichkeiten (ohne Spareinlagen, jedoch ein-

schlieÞlich nachrangiger Verbindlichkeiten) gegenÏber AuslÌndern sind hier entsprechend

der im Meldevordruck vorgesehenen Gliederung nach Wirtschaftssektoren und Fristigkeiten

anzugeben. Hierzu gehÎren auch Verbindlichkeiten gegenÏber rechtlich unselbstÌndigen

Niederlassungen deutscher Unternehmen und Banken im Ausland; sie sind jeweils dem

Land zuzuordnen, in dem die Niederlassung ihren Sitz hat. Die in den Verbindlichkeiten ge-

genÏber Nichtbanken enthaltenen Verbindlichkeiten aus echten PensionsgeschÌften (Repos)

sind in HÎhe der fÏr die Ûbertragungen erhaltenen BetrÌge gesondert zu zeigen.

Bausparkassen haben Bauspareinlagen von AuslÌndern als Einlagen mit einer vereinbarten

Laufzeit von Ïber 2 Jahren je nach GlÌubigern in den Zeilen 305 beziehungsweise 312,

318, 324, 330, 336, 344 oder 350 auszuweisen.

InlÌndische Zweigstellen auslÌndischer Banken haben hier auch ihre Verbindlichkeiten ge-

genÏber der Zentrale und den Schwesterfilialen im Ausland (mit Ausnahme des empfange-

nen Betriebskapitals, siehe gleich lautende Position 357) auszuweisen. Banken mit Zweig-

stellen im Ausland haben hierunter in der Meldung fÏr den Inlandsteil des Instituts auch

ihre Verbindlichkeiten gegenÏber den Zweigstellen im Ausland zu zeigen.

In Wertpapieren verbriefte Verbindlichkeiten werden im Auslandsstatus nicht ausgewiesen.

Meldung Ïber die Auslandsfilialen siehe S. 345

Position 356 Spareinlagen von AuslÌndern

Als Spareinlagen von AuslÌndern sind hier nur solche Gelder auszuweisen, die den Erfor-

dernissen des ½ 21 Abs. 4 RechKredV entsprechen.
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Position 357 Betriebskapital von inlÌndischen Zweigstellen auslÌndischer Banken

Hier ist das den inlÌndischen Zweigstellen auslÌndischer Banken zur VerfÏgung gestellte

Betriebskapital (einschlieÞlich RÏcklagen) auszuweisen, das in der monatlichen Bilanzstati-

stik in Position HV21/310 ,,Eigenkapital`̀ enthalten ist.

Position 358 Sonstige Auslandspassiva

Hier sind alle bilanzierungspflichtigen Auslandspassiva aufzunehmen, die sich nicht in die

Positionen 301 bis 357 eingliedern lassen (zum Beispiel im Ausland ^ auch bei eigenen

HÌusern im Ausland, siehe FuÞnote 1 auf S. 20 ^ rediskontierte eigene Akzepte und Sola-

wechsel).

In Wertpapieren verbriefte Verbindlichkeiten werden im Auslandsstatus nicht ausgewiesen.

Zusatzangabe zu Auslandspassiva (R 22)

Position 401 Verbindlichkeiten gegenÏber auslÌndischen Zentralnotenbanken/

WÌhrungsbehÎrden

Hier sind die in den Positionen 301 bis 305 ,,Verbindlichkeiten ... gegenÏber auslÌndi-

schen Banken`̀ enthaltenen Verbindlichkeiten gegenÏber auslÌndischen Zentralnotenban-

ken/WÌhrungsbehÎrden gesondert auszuweisen. Hierzu gehÎren auch Verbindlichkeiten

gegenÏber Notenbanken der EWU-MitgliedslÌnder und der EZB (Verzeichnis mit zugehÎri-

gen LÌnderschlÏsseln siehe S. 485).
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Richtlinien zum Status FremdwÌhrung der
inlÌndischen Banken (Anlage FW)

Die Anlage FW ist nur fÏr den Inlandsteil des berichtenden Instituts einzureichen.

Hier sind in den Positionen 501 bis 704 Angaben Ïber FremdwÌhrungsaktiva und -passiva

gegenÏber InlÌndern sowie Ïber begebene Schuldverschreibungen in FremdwÌhrung zu

machen. Dabei sind die Positionen, die auf US-Dollar, Japanischen Yen, Schweizer Franken,

Pfund Sterling, Schwedische Krone und DÌnische Krone lauten, gesondert anzugeben.

SÌmtliche FremdwÌhrungsbetrÌge sind in Euro umgerechnet zu zeigen.

Im Ûbrigen gelten die Richtlinien zum Auslandsstatus der inlÌndischen Banken.
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Richtlinien zum Auslandsstatus der Auslandsfilialen

Gegenstand der Meldung ist ^ wie beim Auslandsstatus fÏr den im Inland gelegenen Teil

des berichtenden Instituts ^ eine Aufgliederung der Auslandsaktiva und -passiva nach Sek-

toren und Fristigkeiten, LÌndern und WÌhrungen. Dabei ist die gleiche Abgrenzung fÏr

,,Ausland`̀ anzuwenden wie in der Meldung fÏr den im Inland gelegenen Teil des

berichtenden Instituts; als ,,Ausland`̀ gilt somit auch das Sitzland einer Zweigstelle.

FÏr jedes Sitzland einer Auslandsfiliale (auch fÏr EWU-MitgliedslÌnder) ist eine gesonderte

Meldung zu erstatten, wobei die Angaben fÏr die im gleichen Sitzland gelegenen Nieder-

lassungen jeweils in einer Meldung zusammenzufassen sind. Die gegenseitigen Forderun-

gen und Verbindlichkeiten von Auslandsfilialen mit Sitz in verschiedenen LÌndern sind

nicht zu saldieren, sondern brutto darzustellen.

Im Ûbrigen sind bei der Aufstellung der Meldungen die Richtlinien fÏr den Auslandsstatus

der inlÌndischen Banken sinngemÌÞ anzuwenden.

Vordruck Auslandspassiva der Auslandsfilialen (R 21)

Position 400 Verbindlichkeiten gegenÏber gruppenangehÎrigen Instituten

Hier sind die (im Auslandsstatus sonst nicht erfassten) Verbindlichkeiten gegenÏber der

deutschen Zentrale zusammen mit den in den Positionen 303 und 306 enthaltenen Ver-

bindlichkeiten gegenÏber auslÌndischen Schwesterfilialen und anderen auslÌndischen grup-

penangehÎrigen Banken gesondert auszuweisen. Eine Untergliederung nach LÌndern oder

WÌhrungen ist nicht erforderlich.

Position 402 TÌglich fÌllige und befristete Verbindlichkeiten bis zu 1 Jahr einschl.

gegenÏber gruppenangehÎrigen Instituten

Position 403 Befristete Verbindlichkeiten von mehr als 1 Jahr

gegenÏber gruppenangehÎrigen Instituten

Hier ist auch das den auslÌndischen Zweigstellen von der inlÌndischen Zentrale zur VerfÏ-

gung gestellte Betriebskapital einzubeziehen, das im Auslandsstatus der Inlandsinstitute

unter der Aktivposition 142 gezeigt wird.
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Richtlinien zum Auslandsstatus der AuslandstÎchter

Gegenstand der Meldung ist ^ wie beim Auslandsstatus der inlÌndischen Banken ^ eine

Aufgliederung der Auslandsaktiva und -passiva nach Sektoren und Fristigkeiten, LÌndern

und WÌhrungen. Dabei ist die gleiche Abgrenzung fÏr ,,Ausland`̀ anzuwenden wie in

der Meldung der inlÌndischen MFIs; als ,,Ausland`̀ gilt somit auch das Sitzland eines

Tochterinstituts.

FÏr jedes einzelne Tochterinstitut (einschlieÞlich seiner Zweigstellen) ist eine gesonderte

Meldung zu erstatten. Die GesamtbetrÌge der Auslandsaktiva und Auslandspassiva (Vor-

druck Auslandsaktiva der AuslandstÎchter und Auslandspassiva der AuslandstÎchter,

Spalte 1) sind in derselben WÌhrung anzugeben, in der die Meldung zur monatlichen

Bilanzstatistik Ïber die AuslandstÎchter erstattet wird (das heiÞt in der WÌhrung, in der

die BÏcher des auslÌndischen Tochterinstituts gefÏhrt werden, oder ^ auf Antrag ^ in Euro

umgerechnet). Die in den einzelnen Land/WÌhrungs-Spalten (Spalte 2 ff.) aufgefÏhrten Ak-

tiva und Passiva sind jeweils in 1000 Einheiten der WÌhrung anzugeben, auf die sie lau-

ten. Auf Antrag kann das berichtende Institut die jeweiligen WÌhrungsbetrÌge auch in Eu-

ro umrechnen; die KÎpfe der einzelnen Land/WÌhrungs-Spalten sind auch dann mit den

ursprÏnglichen WÌhrungsbezeichnungen zu versehen, damit erkennbar bleibt, aus welchen

WÌhrungen umgerechnet worden ist.

Im Ûbrigen sind bei der Aufstellung der Meldungen die Richtlinien fÏr den Auslandsstatus

der inlÌndischen Banken sinngemÌÞ anzuwenden.

Vordruck Auslandspassiva der AuslandstÎchter (R 21)

Position 400 Verbindlichkeiten gegenÏber gruppenangehÎrigen Instituten

Hier sind die (im Auslandsstatus sonst nicht erfassten) Verbindlichkeiten gegenÏber der

deutschen Mutter zusammen mit den in den Positionen 303 und 306 enthaltenen Verbind-

lichkeiten gegenÏber den Auslandsfilialen des Mutterinstituts und anderen auslÌndischen

gruppenangehÎrigen Banken gesondert auszuweisen. Das von der deutschen Mutter an

der auslÌndischen Tochter gehaltenen Eigenkapital ist nicht einzubeziehen. Eine Unterglie-

derung nach LÌndern oder WÌhrungen ist nicht erforderlich.
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Verzeichnis der Meldungen der Banken (MFIs) Ïber ihren
Auslandsstatus

Vordr. Nr. Bezeichnung der Meldungen Seite

R1100

R1100B

R1200

R1200B

R2100

R2200

FW1

FW2

R1100F

R2100F

R1100T

R2100T

I. Monatlicher Auslandsstatus der inlÌndischen Banken (MFIs)

Vordruck Auslandsaktiva Blatt 1

ErgÌnzung zu Vordruck Auslandsaktiva Blatt 1

VerÌnderungen durch Bewertungskorrekturen im Berichtsmonat

Vordruck Auslandsaktiva Blatt 2

ErgÌnzung zu Vordruck Auslandsaktiva Blatt 2

VerÌnderungen durch Bewertungskorrekturen im Berichtsmonat

Vordruck Auslandspassiva Blatt 1

Vordruck Auslandspassiva Blatt 2

II. Status FremdwÌhrung der inlÌndischen Banken (Anlage FW)

Status FremdwÌhrung Blatt 1

Status FremdwÌhrung Blatt 2

III. Monatlicher Auslandsstatus der Auslandsfilialen

und der AuslandstÎchter

Vordruck Auslandsaktiva der Auslandsfilialen

Vordruck Auslandspassiva der Auslandsfilialen

Vordruck Auslandsaktiva der AuslandstÎchter

Vordruck Auslandspassiva der AuslandstÎchter

349

349

351

351

353

353

355

355

357

357

359

359
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Monatlicher Auslandsstatus für den Monat 

Vordruck Auslandsaktiva Blatt 1 

Banknummer Prüfziffer 

Name    Ort  

Bankengruppe 

- Beträge in Tsd Einheiten der jeweiligen Währung -

Land oder internationale Organisation  

                

Gesamtbeträge wie in 
der monatlichen Bilanz-
statistik enthalten                 

                   

Auslandsaktiva
9 9 9                 

   Währung 
(Gesamtbeträge 
umgerechnet in Euro) 

8 8 8                 

R 1100 01 02 03 04 05 

Noten und Münzen in Fremdwährung 010     

Forderungen 
 an ausländische Banken (einschl. Zentralnotenbanken/  
 Währungsbehörden und Postgiroämter im Ausland) 

  Tagesgelder u. andere täglich fällige Forderungen („overnight money“) 101    

  befristete Forderungen bis zu 1 Jahr einschl. 102

  befristete Forderungen von mehr als 1 Jahr 104

 an ausländische Versicherungsunternehmen 
  täglich fällige und befristete Forderungen bis zu 1 Jahr einschl. 105

  befristete Forderungen von mehr als 1 Jahr  106

 an ausländische sonstige Finanzierungsinstitutionen  
  täglich fällige und befristete Forderungen bis zu 1 Jahr einschl. 107

  befristete Forderungen von mehr als 1 Jahr  108

 an ausländische sonstige Unternehmen  
  täglich fällige und befristete Forderungen bis zu 1 Jahr einschl. 109

  befristete Forderungen von mehr als 1 Jahr  110

 an ausländische Privatpersonen  
  täglich fällige und befristete Forderungen bis zu 1 Jahr einschl. 111

  befristete Forderungen von mehr als 1 Jahr  112

 an ausländische Organisationen ohne Erwerbszweck  
  täglich fällige und befristete Forderungen bis zu 1 Jahr einschl. 113

  befristete Forderungen von mehr als 1 Jahr  114

 an ausländische Zentralregierungen 
  täglich fällige und befristete Forderungen bis zu 1 Jahr einschl. 117

  befristete Forderungen von mehr als 1 Jahr  118

 an ausländische sonstige öffentliche Haushalte 
  täglich fällige und befristete Forderungen bis zu 1 Jahr einschl. 119

  befristete Forderungen von mehr als 1 Jahr  120

Forderungen an Ausländer (101 bis 120) 123

Vordr. R1100  05.05 

Monatlicher Auslandsstatus für den Monat 
Ergänzung zu Vordruck Auslandsaktiva Blatt 1

Veränderungen durch Bewertungskorrekturen im Berichtsmonat
1)

                          

Banknummer Prüfziffer 

Name    Ort  

Bankengruppe 

- Beträge in Tsd Einheiten der jeweiligen Währung - 

Land oder internationale Organisation  

                

Gesamtbeträge wie in 
der monatlichen Bilanz-
statistik enthalten                 

                   

   Auslandsaktiva
9 9 9                 

   Währung 

   

(Gesamtbeträge 
umgerechnet in Euro) 

8 8 8                 

R 1100 B 01 02 03 04 05 

Noten und Münzen in Fremdwährung 010      

Forderungen 
 an ausländische Banken (einschl. Zentralnotenbanken/  
 Währungsbehörden und Postgiroämter im Ausland) 

  Tagesgelder u. andere täglich fällige Forderungen („overnight money“) 101    

  befristete Forderungen bis zu 1 Jahr einschl. 102

  befristete Forderungen von mehr als 1 Jahr 104

 an ausländische Versicherungsunternehmen 
  täglich fällige und befristete Forderungen bis zu 1 Jahr einschl. 105

  befristete Forderungen von mehr als 1 Jahr  106

 an ausländische sonstige Finanzierungsinstitutionen 
  täglich fällige und befristete Forderungen bis zu 1 Jahr einschl. 107

  befristete Forderungen von mehr als 1 Jahr  108

 an ausländische sonstige Unternehmen  
  täglich fällige und befristete Forderungen bis zu 1 Jahr einschl. 109

  befristete Forderungen von mehr als 1 Jahr  110

 an ausländische Privatpersonen  
  täglich fällige und befristete Forderungen bis zu 1 Jahr einschl. 111

  befristete Forderungen von mehr als 1 Jahr  112

 an ausländische Organisationen ohne Erwerbszweck  
  täglich fällige und befristete Forderungen bis zu 1 Jahr einschl. 113

  befristete Forderungen von mehr als 1 Jahr  114

 an ausländische Zentralregierungen 
  täglich fällige und befristete Forderungen bis zu 1 Jahr einschl. 117

  befristete Forderungen von mehr als 1 Jahr  118

 an ausländische sonstige öffentliche Haushalte 
  täglich fällige und befristete Forderungen bis zu 1 Jahr einschl. 119

  befristete Forderungen von mehr als 1 Jahr  120

Forderungen an Ausländer (101 bis 120) 123

1) Abschreibungen sind durch ein negatives Vorzeichen kenntlich zu machen. 

Vordr. R1100B  05.05 
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Monatlicher Auslandsstatus für den Monat

Vordruck Auslandsaktiva Blatt 2 

Banknummer Prüfziffer 

Name    Ort  

- Beträge in Tsd Einheiten der jeweiligen Währung - 

Land oder internationale Organisation 
                
                

Gesamtbeträge wie in  

der monatlichen Bilanz-

statistik enthalten                 

   noch: Auslandsaktiva
9 9 9                 

 Währung 

   

(Gesamtbeträge  
umgerechnet in Euro) 

8 8 8                 

R 1200  01 02 03 04 05 

Ausländische Schatzwechsel und unverzinsliche Schatzanweisungen 124

Geldmarktpapiere (soweit nicht in Position 124 erfasst) 
 von ausländischen Banken 125

von ausländischen Unternehmen 126

von ausländischen öffentlichen Haushalten 127

Anleihen und Schuldverschreibungen 
 von ausländischen Banken mit Laufzeiten bis zu 2 Jahren 129

 von ausländischen Banken mit Laufzeiten über 2 Jahren 130

 von ausländischen Versicherungsunternehmen 132

 von ausländischen sonstigen Finanzierungsinstitutionen 133

von ausländischen sonstigen Unternehmen 134

von ausländischen Zentralregierungen 136

von ausländischen sonstigen öffentlichen Haushalten 137

Ausländische Aktien und sonstige Wertpapiere 139

 darunter Anteile an ausländischen Geldmarktfonds 140

Beteiligungen und Anteile an verbundenen Unternehmen im Ausland 141

Betriebskapital in ausländischen Zweigstellen  142

Sonstige Auslandsaktiva 143

Summe der Auslandsaktiva (010 + 123 bis 139 + 141 bis 143) 100

Zusatzangaben
in den Positionen 101 bis 104 enthalten 
  Forderungen an Zentralnotenbanken/Währungsbehörden 201

in Position 123 enthalten 
  Forderungen mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr 202

Zusatzangabe zu Position 123 
  Unwiderrufliche Kreditzusagen 203

Zusatzangabe zu den Positionen 129 bis 137 
  Marktwert der Anleihen und Schuldverschreibungen am Jahresende 204

Zusatzangabe zu Position 139  
  Marktwert der Aktien und sonstigen Wertpapiere am Jahresende 205

in Position 143 enthalten 
  Auslandswechsel 206

Nur für rechnerische Kontrollen:                                           Abstimmsumme (201 bis 206) 200

Vordr. R1200  05.05 

Monatlicher Auslandsstatus für den Monat 
Ergänzung zu Vordruck Auslandsaktiva Blatt 2

Veränderungen durch Bewertungskorrekturen im Berichtsmonat
1)

                          

Banknummer Prüfziffer 

Name    Ort  

- Beträge in Tsd Einheiten der jeweiligen Währung - 

Land oder internationale Organisation  

                

Gesamtbeträge wie in 
der monatlichen Bilanz-
statistik enthalten                 

                   

noch: Auslandsaktiva
9 9 9                 

   Währung 
(Gesamtbeträge 
umgerechnet in Euro) 

8 8 8                 

R 1200 B 01 02 03 04 05 

Ausländische Schatzwechsel und unverzinsliche Schatzanweisungen 124

Geldmarktpapiere (soweit nicht in Position 124 erfasst) 
 von ausländischen Banken 125

von ausländischen Unternehmen 126

von ausländischen öffentlichen Haushalten 127

Anleihen und Schuldverschreibungen 
 von ausländischen Banken mit Laufzeiten bis zu 2 Jahren 129

 von ausländischen Banken mit Laufzeiten über 2 Jahren 130

 von ausländischen Versicherungsunternehmen 132

 von ausländischen sonstigen Finanzierungsinstitutionen 133

von ausländischen sonstigen Unternehmen 134

von ausländischen Zentralregierungen 136

von ausländischen sonstigen öffentlichen Haushalten 137

Ausländische Aktien und sonstige Wertpapiere 139

 darunter Anteile an ausländischen Geldmarktfonds 140

Beteiligungen und Anteile an verbundenen Unternehmen im Ausland 141

Betriebskapital in ausländischen Zweigstellen  142

Sonstige Auslandsaktiva 143

Summe der Auslandsaktiva (010 + 123 bis 139 + 141 bis 143) 100

Zusatzangaben

in den Positionen 101 bis 104 enthalten 
  Forderungen an Zentralnotenbanken/Währungsbehörden 201

in Position 123 enthalten 
  Forderungen mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr 202

Zusatzangabe zu Position 123 
  Unwiderrufliche Kreditzusagen 203

Zusatzangabe zu den Positionen 129 bis 137 
  Marktwert der Anleihen und Schuldverschreibungen am Jahresende 204

Zusatzangabe zu Position 139  
  Marktwert der Aktien und sonstigen Wertpapiere am Jahresende 205

in Position 143 enthalten 
  Auslandswechsel 206

Nur für rechnerische Kontrollen:                                          Abstimmsumme (201 bis 206) 200

1) Abschreibungen sind durch ein negatives Vorzeichen kenntlich zu machen.

Vordr. R1200B  05.05 
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Monatlicher Auslandsstatus für den Monat 

Vordruck Auslandspassiva Blatt 1 

Banknummer Prüfziffer 

Name    Ort  

Bankengruppe 

- Beträge in Tsd Einheiten der jeweiligen Währung - 

Land oder internationale Organisation  

                

Gesamtbeträge wie in 
der monatlichen Bilanz-
statistik enthalten                 

                   

Auslandspassiva
9 9 9                 

   Währung 
(Gesamtbeträge 
umgerechnet in Euro ) 

8 8 8                 

R 2100 01 02 03 04 05 

Verbindlichkeiten (ohne Spareinlagen) 
 gegenüber ausländischen Banken  

  täglich fällige Verbindlichkeiten  301    

  befristete Verbindlichkeiten bis zu 1 Jahr einschl. 302

  befristete Verbindlichkeiten von mehr als 1 Jahr bis zu 2 Jahren einschl. 304

  befristete Verbindlichkeiten von mehr als 2 Jahren 305

 gegenüber ausländischen Versicherungsunternehmen 

  täglich fällige Verbindlichkeiten 307

  darunter Repos 308

  befristete Verbindlichkeiten bis zu 1 Jahr einschl. 309

  darunter Repos 310

  befristete Verbindlichkeiten von mehr als 1 Jahr bis zu 2 Jahren einschl. 311

  befristete Verbindlichkeiten von mehr als 2 Jahren 312

 gegenüber ausländischen sonstigen Finanzierungsinstitutionen 

  täglich fällige Verbindlichkeiten 313

  darunter Repos 314

  befristete Verbindlichkeiten bis zu 1 Jahr einschl. 315

  darunter Repos 316

  befristete Verbindlichkeiten von mehr als 1 Jahr bis zu 2 Jahren einschl.  317

  befristete Verbindlichkeiten von mehr als 2 Jahren 318

 gegenüber ausländischen sonstigen Unternehmen 

  täglich fällige Verbindlichkeiten 319

darunter Repos 320

  befristete Verbindlichkeiten bis zu 1 Jahr einschl. 321

darunter Repos 322

  befristete Verbindlichkeiten von mehr als 1 Jahr bis zu 2 Jahren einschl. 323

  befristete Verbindlichkeiten von mehr als 2 Jahren 324

 gegenüber ausländischen Privatpersonen 

  täglich fällige Verbindlichkeiten 325

  darunter Repos 326

  befristete Verbindlichkeiten bis zu 1 Jahr einschl. 327

  darunter Repos 328

  befristete Verbindlichkeiten von mehr als 1 Jahr bis zu 2 Jahren einschl.  329

  befristete Verbindlichkeiten von mehr als 2 Jahren 330

Vordr. R2100  05.05 

Monatlicher Auslandsstatus für den Monat 

Vordruck Auslandspassiva Blatt 2 

Banknummer Prüfziffer 

Name    Ort  

- Beträge in Tsd Einheiten der jeweiligen Währung - 

Land oder internationale Organisation  

                

Gesamtbeträge wie in 
der monatlichen Bilanz-
statistik enthalten                 

                   

   noch: Auslandspassiva
9 9 9                 

   Währung 

   

(Gesamtbeträge 
umgerechnet in Euro) 

8 8 8                 

R 2200 01 02 03 04 05 

 Verbindlichkeiten gegenüber ausländischen Organisationen ohne Erwerbszweck 

  täglich fällige Verbindlichkeiten 331

  darunter Repos 332

  befristete Verbindlichkeiten bis zu 1 Jahr einschl. 333

  darunter Repos 334

  befristete Verbindlichkeiten von mehr als 1 Jahr bis zu 2 Jahren einschl. 335

  befristete Verbindlichkeiten von mehr als 2 Jahren 336

 Verbindlichkeiten gegenüber ausländischen Zentralregierungen 

  täglich fällige Verbindlichkeiten 339

darunter Repos 340

  befristete Verbindlichkeiten bis zu 1 Jahr einschl. 341

darunter Repos 342

  befristete Verbindlichkeiten von mehr als 1 Jahr bis zu 2 Jahren einschl. 343

  befristete Verbindlichkeiten von mehr als 2 Jahren 344

 Verbindlichkeiten gegenüber ausländischen sonstigen öffentlichen Haushalten 

  täglich fällige Verbindlichkeiten 345

darunter Repos 346

  befristete Verbindlichkeiten bis zu 1 Jahr einschl. 347

darunter Repos 348

  befristete Verbindlichkeiten von mehr als 1 Jahr bis zu 2 Jahren einschl. 349

  befristete Verbindlichkeiten von mehr als 2 Jahren 350

Verbindlichkeiten gegenüber Ausländern (ohne Spareinlagen) (Hauptpositionen 301 bis 350) 353

Spareinlagen von Ausländern mit vereinbarter Kündigungsfrist 

 von 3 Monaten 354

 von mehr als 3 Monaten 355

Spareinlagen von Ausländern (354 + 355) 356 

Betriebskapital von inländischen Zweigstellen ausländischer Banken 357

Sonstige Auslandspassiva 358

Summe der Auslandspassiva (353 + 356 + 357 + 358) 300

Zusatzangabe

in den Positionen 301 bis 305 enthalten 
 Verbindlichkeiten gegenüber ausländischen Zentralnotenbanken/Währungsbehörden  401

Für die Richtigkeit der Meldung Auslandsstatus (einschl. Anlage FW und Ergänzungsmeldung)

Ort, Datum  Firma und Unterschrift Sachbearbeiter/in Telefon 

Vordr. R2200  05.05 



355

Monatlicher Auslandsstatus für den Monat 

Status Fremdwährung Blatt 1
1)

Zusatzangaben über Fremdwährungsaktiva und -passiva gegenüber Inländern sowie über begebene Schuldverschreibungen in Fremdwährung

Banknummer Prüfziffer Anlage FW

Name der berichtenden Bank    Ort  

- Beträge in Tsd Euro - 

 darunter 

Position
Alle 

Fremdwährungen US-Dollar Japanischer Yen 
Schweizer 
Franken Pfund Sterling 

Schwedische 
Krone Dänische Krone 

01 02 03 04 05 06 07 

Fremdwährungsaktiva gegenüber Inländern 

Buchforderungen an inländische Banken (MFIs) 501

 Buchforderungen an inländische Versicherungsunternehmen  502

 Buchforderungen an inländische sonstige Finanzierungsinstitutionen 503

 Buchforderungen an inländische sonstige Unternehmen 504

 Buchforderungen an inländische Privatpersonen  505

 Buchforderungen an inländische Organisationen ohne Erwerbszweck 506

 Buchforderungen an inländische öffentliche Haushalte 507

Buchforderungen an inländische Nichtbanken (502 bis 507) 508

Geldmarktpapiere sowie Anleihen und Schuldverschreibungen inländischer Banken (MFIs) mit Laufzeit 
 bis 1 Jahr einschl. 509

 von über 1 Jahr bis 2 Jahren einschl. 510

 von über 2 Jahren 511

Geldmarktpapiere, Anleihen und Schuldverschreibungen inländischer Unternehmen 512

Schatzwechsel, Anleihen und Schuldverschreibungen inländischer öffentlicher Haushalte 513

Anteile an inländischen Geldmarktfonds 514

Sonstige Aktiva gegenüber Inländern in Fremdwährung 515

Aktiva gegenüber Inländern in Fremdwährung (501 + 508 + 509 bis 515) 500

Fremdwährungspassiva gegenüber Inländern 

Verbindlichkeiten gegenüber inländischen Banken (MFIs) 601

Verbindlichkeiten gegenüber inländischen Versicherungsunternehmen  
 täglich fällige Verbindlichkeiten 602

 Verbindlichkeiten mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist bis 1 Jahr einschl. 603

 Verbindlichkeiten mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist von über 1 Jahr bis 2 Jahren einschl. 604

 Verbindlichkeiten mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist von über 2 Jahren 605

Verbindlichkeiten gegenüber inländischen sonstigen Finanzierungsinstitutionen 
 täglich fällige Verbindlichkeiten 606

 Verbindlichkeiten mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist bis 1 Jahr einschl. 607

 Verbindlichkeiten mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist von über 1 Jahr bis 2 Jahren einschl. 608

 Verbindlichkeiten mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist von über 2 Jahren 609

Verbindlichkeiten gegenüber inländischen sonstigen Unternehmen 
 täglich fällige Verbindlichkeiten 610

 Verbindlichkeiten mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist bis 1 Jahr einschl. 611

Verbindlichkeiten mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist von über 1 Jahr bis 2 Jahren einschl. 612

 Verbindlichkeiten mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist von über 2 Jahren 613

1) Nur für den Inlandsteil der berichtenden Banken (MFIs) einzureichen 

Vordr. FW1  05.05 

Monatlicher Auslandsstatus für den Monat 

Status Fremdwährung Blatt 2
1)

Zusatzangaben über Fremdwährungsaktiva und -passiva gegenüber Inländern sowie über begebene Schuldverschreibungen in Fremdwährung

Banknummer Prüfziffer Anlage FW

Name der berichtenden Bank    Ort  

- Beträge in Tsd Euro - 

 darunter 

Position
Alle 

Fremdwährungen US-Dollar Japanischer Yen 
Schweizer 
Franken Pfund Sterling 

Schwedische 
Krone Dänische Krone 

01 02 03 04 05 06 07 

Verbindlichkeiten gegenüber inländischen Privatpersonen  
 täglich fällige Verbindlichkeiten 614

 Verbindlichkeiten mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist bis 1 Jahr einschl. 615

 Verbindlichkeiten mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist von über 1 Jahr bis 2 Jahren einschl. 616

 Verbindlichkeiten mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist von über 2 Jahren 617

Verbindlichkeiten gegenüber inländischen Organisationen ohne Erwerbszweck 
 täglich fällige Verbindlichkeiten 618

 Verbindlichkeiten mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist bis 1 Jahr einschl. 619

 Verbindlichkeiten mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist von über 1 Jahr bis 2 Jahren einschl. 620

 Verbindlichkeiten mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist von über 2 Jahren 621

Verbindlichkeiten gegenüber inländischen öffentlichen Haushalten (ohne Bund)
 täglich fällige Verbindlichkeiten 622

 Verbindlichkeiten mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist bis 1 Jahr einschl. 623

 Verbindlichkeiten mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist von über 1 Jahr bis 2 Jahren einschl. 624

 Verbindlichkeiten mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist von über 2 Jahren 625

Verbindlichkeiten gegenüber inländischen Nichtbanken (602 bis 625) 626

 Darin enthalten Verbindlichkeiten aus Repurchase Agreements (Repos) 

 gegenüber inländischen Versicherungsunternehmungen  627

 gegenüber inländischen sonstigen Finanzierungsinstitutionen 628

 gegenüber inländischen sonstigen Unternehmen 629

 gegenüber inländischen Privatpersonen 630

 gegenüber inländischen Organisationen ohne Erwerbszweck 631

 gegenüber inländischen öffentlichen Haushalten (ohne Bund) 632

 Verbindlichkeiten gegenüber inländischen Nichtbanken aus Repurchase Agreements (Repos) (627 bis 632) 633

Begebene Schuldverschreibungen in Fremdwährung 

Schuldverschreibungen mit Laufzeit 
 bis 1 Jahr einschl. 701

 von über 1 Jahr bis 2 Jahren einschl. 702

 von über 2 Jahren 703

Begebene Schuldverschreibungen (701 bis 703) 704

1) Nur für den Inlandsteil der berichtenden Banken (MFIs) einzureichen 



357

Monatlicher Auslandsstatus für den Monat 

Vordruck Auslandsaktiva der Auslandsfilialen 

Banknummer Prüfziffer 

Name    Ort  

 Sitzland der ausländischen Filiale,   
 über die berichtet wird 

- Beträge in Tsd Einheiten der jeweiligen Währung -

Land oder internationale Organisation  

                

Gesamtbeträge wie in 
der monatlichen Bilanz-
statistik enthalten                 

                   

Auslandsaktiva
9 9 9                 

   Währung 
(Gesamtbeträge 
umgerechnet in Euro) 

8 8 8                 

R 1100 01 02 03 04 05 

Forderungen 
 an ausländische Banken (einschl. Zentralnotenbanken/  
 Währungsbehörden und Postgiroämter im Ausland) 
  täglich fällige und befristete Forderungen bis zu 1 Jahr einschl.  103

  befristete Forderungen von mehr als 1 Jahr  104

 an ausländische Unternehmen und Privatpersonen 
  täglich fällige und befristete Forderungen bis zu 1 Jahr einschl. 115

  befristete Forderungen von mehr als 1 Jahr  116

 an ausländische öffentliche Haushalte 
  täglich fällige und befristete Forderungen bis zu 1 Jahr einschl. 121

  befristete Forderungen von mehr als 1 Jahr  122

Forderungen an Ausländer (103 bis 122) 123

Ausländische Schatzwechsel und unverzinsliche Schatzanweisungen 124

Geldmarktpapiere (soweit nicht in Position 124 erfasst) 
 von ausländischen Banken 125

 von ausländischen Nichtbanken 128

Anleihen und Schuldverschreibungen 
 von ausländischen Banken 131

 von ausländischen Unternehmen 135

 von ausländischen öffentlichen Haushalten 138

Ausländische Aktien und sonstige Wertpapiere 139

Beteiligungen und Anteile an verbundenen Unternehmen im Ausland 141

Sonstige Auslandsaktiva 143     

Summe der Auslandsaktiva (123 bis 143) 100

Zusatzangaben
in Position 123 enthalten 
  Forderungen mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr 202

Zusatzangabe zu Position 123 
  Unwiderrufliche Kreditzusagen  203

in Position 143 enthalten 
  Auslandswechsel 206

Nur für rechnerische Kontrollen: Abstimmsumme (202 bis 206) 200

Vordr. R1100F  05.05 

Monatlicher Auslandsstatus für den Monat 

Vordruck Auslandspassiva der Auslandsfilialen 

Banknummer Prüfziffer 

Name    Ort  

 Sitzland der ausländischen Filiale,   
 über die berichtet wird 

- Beträge in Tsd Einheiten der jeweiligen Währung -

Land oder internationale Organisation  

                

Gesamtbeträge wie in 
der monatlichen Bilanz-
statistik enthalten                 

                   

Auslandspassiva
9 9 9                 

   Währung 
(Gesamtbeträge 
umgerechnet in Euro) 

8 8 8                 

R 2100 01 02 03 04 05 

Verbindlichkeiten  
 gegenüber ausländischen Banken 
  täglich fällige und befristete Verbindlichkeiten bis zu 1 Jahr einschl.  303    

  befristete Verbindlichkeiten von mehr als 1 Jahr  306

 gegenüber ausländischen Unternehmen und Privatpersonen 
  täglich fällige und befristete Verbindlichkeiten bis zu 1 Jahr einschl. 337

  befristete Verbindlichkeiten von mehr als 1 Jahr  338

 gegenüber ausländischen öffentlichen Haushalten 
  täglich fällige und befristete Verbindlichkeiten bis zu 1 Jahr einschl. 351

  befristete Verbindlichkeiten von mehr als 1 Jahr  352

Verbindlichkeiten gegenüber Ausländern (303 bis 352) 353

Sonstige Auslandspassiva 358     

Summe der Auslandspassiva (353 + 358) 300

Zusatzangaben

Verbindlichkeiten gegenüber gruppenangehörigen Instituten 1) 
  täglich fällige und befristete Verbindlichkeiten bis zu 1 Jahr einschl. 402

  befristete Verbindlichkeiten von mehr als 1 Jahr 
403

Verbindlichkeiten gegenüber gruppenangehörigen Instituten (402 + 403)   400

1) Deutsche Zentrale, ausländische Schwesterfilialen außerhalb des Sitzlands der berichtenden Filiale sowie andere ausländische gruppenangehörige Banken. 

Für die Richtigkeit der Meldung Auslandsstatus der Auslandsfilialen

Ort, Datum  Firma und Unterschrift Sachbearbeiter/in Telefon 

Vordr. R2100F  05.05 



359

Monatlicher Auslandsstatus für den Monat 

Vordruck Auslandsaktiva der Auslandstöchter 

Banknummer Prüfziffer 

Name der berichtenden Bank   Ort 

 Name des ausländischen Tochterinstituts,
 über das berichtet wird   Ort 

Währungseinheit, in der seine Bücher geführt werden    Land

- Beträge in Tsd Einheiten der jeweiligen Währung - 

Gesamtbeträge wie in Land oder internationale Organisation
der monatlichen Bilanz-                 

statistik enthalten                 

                   

   Auslandsaktiva
9 9 9                 

   Währung 

   

(Gesamtbeträge umge-
rechnet in Euro oder 
in diejenige Währung,
in der die Bücher des 
Tochterinstituts geführt 
werden. - Währungs-
code gem. Schlüssel-
verzeichnis bitte in 
nebenstehendes 
Feld eintragen)                    

R 1100 01 02 03 04 05 

Forderungen 
 an ausländische Banken (einschl. Zentralnotenbanken/  
 Währungsbehörden und Postgiroämter im Ausland) 
  täglich fällige und befristete Forderungen bis zu 1 Jahr einschl.  103

  befristete Forderungen von mehr als 1 Jahr  104

 an ausländische Unternehmen und Privatpersonen 
  täglich fällige und befristete Forderungen bis zu 1 Jahr einschl. 115

  befristete Forderungen von mehr als 1 Jahr  116

 an ausländische öffentliche Haushalte 
  täglich fällige und befristete Forderungen bis zu 1 Jahr einschl. 121

  befristete Forderungen von mehr als 1 Jahr  122

Forderungen an Ausländer (103 bis 122) 123

Ausländische Schatzwechsel und unverzinsliche Schatzanweisungen 124

Geldmarktpapiere (soweit nicht in Position 124 erfasst) 
 von ausländischen Banken 125

von ausländischen Nichtbanken 128

Anleihen und Schuldverschreibungen 
 von ausländischen Banken 131

 von ausländischen Unternehmen 135

 von ausländischen öffentlichen Haushalten 138

Ausländische Aktien und sonstige Wertpapiere 139

Beteiligungen und Anteile an verbundenen Unternehmen im Ausland 141

Sonstige Auslandsaktiva 143

Summe der Auslandsaktiva (123 bis 143) 100

Zusatzangaben

in Position 123 enthalten 
  Forderungen mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr 202

Zusatzangabe zu Position 123 
  Unwiderrufliche Kreditzusagen 203

in Position 143 enthalten 
  Auslandswechsel 206

Nur für rechnerische Kontrollen: Abstimmsumme (202 bis 206) 200

Vordr. R1100T  05.05 

Monatlicher Auslandsstatus für den Monat 

Vordruck Auslandspassiva der Auslandstöchter 

Banknummer Prüfziffer 

Name der berichtenden Bank   Ort 

 Name des ausländischen Tochterinstituts,
 über das berichtet wird   Ort 

Währungseinheit, in der seine Bücher geführt werden    Land

- Beträge in Tsd Einheiten der jeweiligen Währung - 

Gesamtbeträge wie in Land oder internationale Organisation
der monatlichen Bilanz-                 

statistik enthalten                 

                   

   Auslandspassiva
9 9 9                 

   Währung 

   

(Gesamtbeträge umge-
rechnet in Euro oder 
in diejenige Währung,
in der die Bücher des 
Tochterinstituts geführt 
werden. - Währungs-
code gem. Schlüssel-
verzeichnis bitte in 
nebenstehendes 
Feld eintragen)                    

R 2100 01 02 03 04 05 

Verbindlichkeiten  
 gegenüber ausländischen Banken 
  täglich fällige und befristete Verbindlichkeiten bis zu 1 Jahr einschl.  303

  befristete Verbindlichkeiten von mehr als 1 Jahr  306

 gegenüber ausländischen Unternehmen und Privatpersonen 
  täglich fällige und befristete Verbindlichkeiten bis zu 1 Jahr einschl. 337

  befristete Verbindlichkeiten von mehr als 1 Jahr  338

 gegenüber ausländischen öffentlichen Haushalten 
  täglich fällige und befristete Verbindlichkeiten bis zu 1 Jahr einschl. 351

  befristete Verbindlichkeiten von mehr als 1 Jahr  352

Verbindlichkeiten gegenüber Ausländern (303 bis 352) 353

Sonstige Auslandspassiva 358

Summe der Auslandspassiva (353 + 358) 300

Zusatzangaben

Verbindlichkeiten gegenüber gruppenangehörigen Instituten 1) 
  täglich fällige und befristete Verbindlichkeiten bis zu 1 Jahr einschl. 402

  befristete Verbindlichkeiten von mehr als 1 Jahr 403

Verbindlichkeiten gegenüber gruppenangehörigen Instituten (402 + 403) 400

1) Deutsche Mutter und deren Auslandsfilialen sowie andere ausländische gruppenangehörige Banken. 

Für die Richtigkeit der Meldung Auslandsstatus der Auslandstöchter

Ort, Datum  Firma und Unterschrift Sachbearbeiter/in Telefon 

Vordr. R2100T  05.05 
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